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BEZUG	 BMF-Schreiben vom 31. August 1990 (BStBl I S. 366), vom 1. März 1995 (BStBl I S. 167), 
vom 24. Oktober 2001 (BStBl I S. 780) und vom 29. November 2002 (BStBl I S. 1388) 

GZ IV C 3 - S 2253 a - 48/03 (bei Antwort bitte angeben) 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Län­
der wird zu der Frage der einkommensteuerrechtlichen Behandlung von Einkünften im Rahmen 
von Gesamtobjekten (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zu § 180 Abs. 2 AO), von vergleichbaren 
Modellen mit nur einem Kapitalanleger sowie von sog. geschlossenen Fonds wie folgt Stellung 
genommen: 

I. Gesamtobjekte und vergleichbare Modelle mit nur einem Kapitalanleger 

1. Abgrenzung der Eigenschaft als Bauherr oder Erwerber bei der Errichtung, Sanierung, 
Modernisierung oder des Erwerbs von Gebäuden und Eigentumswohnungen 

1	 Ein Anleger, der sich auf Grund eines von den Projektanbietern vorformulierten Vertragswerks an 
einem Projekt beteiligt und sich bei den damit zusammenhängenden Rechtsgeschäften durch die 
Projektanbieter oder von ihnen eingeschalteten sonstigen Personen (z.B. Treuhänder, Geschäftsbe­
sorger, Betreuer) umfassend vertreten lässt, ist regelmäßig nicht Bauherr, sondern Erwerber des 
bebauten und gegebenenfalls sanierten oder modernisierten Grundstücks (BFH-Urteil vom 
14. November 1989, BStBl 1990 II S. 299, m.w.N.). Das gilt auch, wenn der Anleger unter Ver­
zicht auf eine dazu bevollmächtigte Person die Verträge selbst unterzeichnet, falls die Verträge 
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Seite 2	 vorher vom Projektanbieter bereits ausgehandelt oder vorformuliert worden sind, oder wenn die 
vertraglichen Vereinbarungen vorsehen, dass einzelne der in dem Vertragswerk angebotenen 
Leistungen abgewählt werden können. 

2	 Der Anleger ist nur Bauherr, wenn er auf eigene Rechnung und Gefahr ein Gebäude baut oder 
bauen lässt und das Baugeschehen beherrscht (BFH-Urteil vom 14. November 1989, a.a.O., vgl. 
auch BFH-Urteil vom 13. September 1989, BStBl II S. 986). Der Bauherr muss das umfassend zu 
verstehende Bauherrenwagnis, d.h. wirtschaftlich das für die Durchführung des Bauvorhabens auf 
seinem Grundstück typische Risiko, tragen, sowie rechtlich und tatsächlich die Planung und Aus­
führung in der Hand haben. Das ist regelmäßig nicht der Fall, wenn eine Vielzahl von Wohnungen 
oder gleichförmig ausgestalteten Wohngebäuden nach einem bereits vor Beitritt des einzelnen An­
legers ausgearbeiteten Vertragswerk errichtet wird und der einzelne Anleger demzufolge weder die 
Vertragsgestaltung noch die Vertragsdurchführung wesentlich beeinflussen kann. 

3	 Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen für die Erwerber- oder Bauherreneigenschaft 
vorliegen, ist nach dem Gesamtbild unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu tref­
fen, und zwar unabhängig von den in den Verträgen gewählten Bezeichnungen nach dem wirkli­
chen Gehalt der von den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen und deren tatsächlicher Durch­
führung. 

4	 Wird für den Gesamtaufwand (einschließlich der bis zur Fertigstellung des Bauobjekts angefalle­
nen Finanzierungskosten) ein Höchstpreis vereinbart, über den nach Abschluss der Bauarbeiten 
nicht gegenüber dem Beteiligten selbst detailliert Rechnung gelegt zu werden braucht, ist der Be­
teiligte ebenfalls Erwerber. Das gilt auch, wenn die tatsächlichen Baukosten zwar abgerechnet 
werden, der Unterschiedsbetrag zu dem vereinbarten Höchstpreis jedoch als Gebühr für die 
Höchstpreisgarantie beansprucht wird. 

a) Allgemeines zur rechtlichen Einordnung der aufzubringenden Kosten 

5	 Die mit der Errichtung und dem Vertrieb der Objekte befassten Personen sind regelmäßig bestrebt, 
möglichst hohe Werbungskosten auszuweisen. Hierzu wird der Gesamtaufwand durch eine Viel­
zahl von Verträgen und durch Einschaltung zahlreicher, zum Teil finanziell und personell verbun­
dener Unternehmen aufgespalten. Die geltend gemachten Aufwendungen können, auch wenn sie 
im Einzelfall nach dem Wortlaut der Vereinbarungen Werbungskosten sind, nicht als solche aner­
kannt werden, wenn sie in Wirklichkeit für andere als die in den Verträgen bezeichneten Leistun­
gen gezahlt werden, die nicht zu Werbungskosten führen können. Die vereinbarten Kosten sind 
deshalb nicht nach der vertraglichen Bezeichnung, sondern nach dem tatsächlichen wirtschaft­
lichen Gehalt der erbrachten Leistungen zu beurteilen (vgl. BFH-Urteil vom 29. Oktober 1986, 
BStBl II S. 217). Diese Beurteilung ist auch vorzunehmen, wenn Leistungen, die zu Anschaffungs­
oder Herstellungskosten führen, nicht oder zu niedrig berechnet werden. Erfahrungsgemäß erfolgt 
in diesen Fällen ein Ausgleich, der dem tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt der Leistungen 
entspricht. Die Beurteilung nach dem tatsächlichen wirtschaftlichen Gehalt ist auch dann maß­
gebend, wenn für den Teil der Aufwendungen, der den Werbungskosten zuzurechnen ist, im Fol­
genden Vom-Hundert-Sätze oder Bruchteile angegeben werden. 
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worden sind und welches Entgelt er dafür leisten musste. 

7	 Soweit für Werbungskosten nachfolgend Vom-Hundert-Sätze oder Bruchteile angegeben sind, 
handelt es sich um Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer). 

b) Rechtliche Einordnung der vom Erwerber aufzubringenden Kosten 

8	 Die Kosten, die der Erwerber im Zusammenhang mit der Errichtung, Sanierung oder Modernisie­
rung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung aufzubringen hat, können Anschaffungskosten 
des Grund und Bodens, Anschaffungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung oder 
sofort abziehbare Werbungskosten sein. Zu den einzelnen Aufwendungen gilt Folgendes: 

aa) Anschaffungskosten 

9	 Zu den Anschaffungskosten gehören grundsätzlich alle auf Grund des vorformulierten Vertrags­
werks an die Anbieterseite geleisteten Aufwendungen, die auf den Erwerb des Grundstücks mit 
dem bezugsfertigen Gebäude gerichtet sind, insbesondere die Baukosten für die Errichtung oder 
Modernisierung des Gebäudes, die Baubetreuungsgebühren, Treuhandgebühren, Finanzierungs­
vermittlungsgebühren, Zinsfreistellungsgebühren, Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder 
Eigenkapitals und des Treuhandauftrags, Abschlussgebühren, Courtage, Agio, Beratungs- und Be­
arbeitungsgebühren, Platzierungsgarantiegebühren, Kosten für die Ausarbeitung der technischen, 
wirtschaftlichen und steuerlichen Grundkonzeption, für die Werbung der Bauinteressenten, für die 
Prospektprüfung und sonstige Vorbereitungskosten sowie Gebühren für die Übernahme von 
Garantien und Bürgschaften (vgl. BFH-Urteil vom 14. November 1989, a.a.O.). Eine Aufspaltung 
dieser Aufwendungen in sofort abziehbare Werbungskosten und Anschaffungskosten danach, ob 
sie auf die Finanzierung, die steuerliche Beratung oder die Errichtung des Gebäudes entfallen, 
kommt nicht in Betracht (vgl. BFH vom 14. November 1989, a.a.O.). 

- Besonderheit bei Baumaßnahmen i.S. der §§ 7 h und 7 i EStG 

10	 Der Gesamtaufwand ist, soweit das eindeutig möglich ist, unmittelbar dem Grund und Boden, der 
Altbausubstanz des Gebäudes, den bescheinigten Baumaßnahmen i.S. der §§ 7 h, 7 i EStG, den 
übrigen Baumaßnahmen und den sofort abziehbaren Werbungskosten zuzuordnen. Aufwendun­
gen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, sind auf die Kostenarten, mit denen sie zusammen-
hängen, aufzuteilen. Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der auf diese Kostenarten eindeutig ent­
fallenden Kosten. Die eindeutig den bescheinigten Baumaßnahmen i.S. der §§ 7 h, 7 i EStG zu­
zuordnenden Aufwendungen zuzüglich der nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelten An-
teile der nicht eindeutig zuzuordnenden Anschaffungskosten, die den Aufwendungen für beschei­
nigte Baumaßnahmen i.S. der §§ 7 h, 7 i EStG zuzurechnen sind, ergeben die begünstigten An­
schaffungskosten i.S. der §§ 7 h, 7 i EStG. Ist der Erwerber dem Gesamtobjekt erst nach Beginn 
der begünstigten Baumaßnahmen i.S. der §§ 7 h, 7 i EStG beigetreten, gehören die Aufwendungen 
für Baumaßnahmen, soweit sie bis zu seinem Beitritt durchgeführt worden sind, zu den nicht 
begünstigten Anschaffungskosten. Der Erwerber hat die Aufteilung darzulegen. Ist er später bei-
getreten, hat er darzulegen, inwieweit die anteilig den Baumaßnahmen i.S. der §§ 7 h, 7 i EStG 
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schluss des obligatorischen Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchgeführt 
worden sind. 

bb) Werbungskosten 

11	 Aufwendungen, die nicht auf den Erwerb des Grundstücks mit dem bezugsfertigen Gebäude ge­
richtet sind und die auch der Erwerber eines bebauten Grundstücks außerhalb eines Gesamtobjekts 
als Werbungskosten abziehen könnte, sind nicht den Anschaffungskosten des Objekts zu­
zurechnen. Werden sie an die Anbieterseite geleistet, sind sie unter den nachfolgenden Voraus­
setzungen Werbungskosten (vgl. BFH-Urteil vom 14. November 1989, a.a.O.): 

● Bereits vor der Zahlung müssen klare Vereinbarungen über den Grund und die Höhe dieser

Aufwendungen bestehen.

● Die vereinbarten Leistungen und das jeweils zugehörige Entgelt müssen den tatsächlichen Ge­

gebenheiten entsprechen; der Rechtsgedanke des § 42 AO darf dem Werbungskostenabzug in der

begehrten Höhe nicht entgegenstehen.

● Die Aufwendungen müssen von den übrigen Aufwendungen, die mit der Anschaffung des Er­

werbsgegenstandes in Zusammenhang stehen, einwandfrei abgrenzbar sein.

● Die Vergütung darf nur dann zu zahlen sein, wenn der Anleger die Gegenleistung in Anspruch


nimmt.

● Die rechtliche und tatsächliche Abwahlmöglichkeit der Leistung und die dann eintretende Er­

mäßigung des Gesamtpreises muss in dem Vertrag klar und eindeutig zum Ausdruck kommen.


- Zinsen der Zwischen- und Endfinanzierung


12	 Zinsen und Bearbeitungskosten des Kreditinstituts sind, wenn der Anleger sie aufgrund eigener 
Verpflichtung gegenüber dem Darlehensgeber zahlt, Entgelt für die Überlassung des Kredits und 
damit Werbungskosten. Eine andere Beurteilung ist jedoch z.B. dann geboten, wenn hinsichtlich 
der Bauzeitzinsen eine Vereinbarung mit der Anbieterseite besteht, nach der eine bestimmte Zins­
belastung garantiert wird, und hierbei höhere Zinsen vom Garantiegeber getragen, niedrigere Zin­
sen jedoch dem Erwerber nicht erstattet werden. In einem derartigen Fall stellen die vom Dar­
lehensnehmer zu zahlenden Zinsen und die Gebühr für die Zinsgarantie lediglich einen Kalku­
lationsbestandteil des Gesamtpreises und damit Anschaffungskosten dar. 

- Vorauszahlung von Schuldzinsen 

13	 Zinsen sind im Regelfall spätestens am Ende des jeweiligen Jahres zu entrichten. Bei einer Vor­
auszahlung liegt ein im Jahr der Zahlung zu berücksichtigender Zahlungsabfluss nur vor, wenn für 
die Vorauszahlung ein wirtschaftlich vernünftiger Grund maßgebend ist. Hiervon kann ausge­
gangen werden, wenn Schuldzinsen für einen Zeitraum von nicht mehr als 12 Monaten vorausge­
zahlt werden. Bei einer Vorauszahlung für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten ist der wirt­
schaftlich vernünftige Grund vom Steuerpflichtigen im Einzelfall darzulegen. Bestehen für die 



Seite 5	 Vorauszahlung von Schuldzinsen für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr keine vernünftigen 
wirtschaftlichen Gründe, sind die vorausgezahlten Schuldzinsen anteilig in den Jahren als Wer­
bungskosten abziehbar, zu denen sie wirtschaftlich gehören. 

- Zinsfreistellungsgebühren 

14	 Vereinbarungen, nach denen der Anleger für mehrere Jahre von Zinszahlungsverpflichtungen 
gegenüber dem Darlehensgläubiger gegen Entrichtung von Gebühren an diesen freigestellt wird, 
haben den Charakter eines zusätzlichen Darlehens. Die gezahlten Gebühren sind deshalb anteilig 
in den Jahren als Werbungskosten abziehbar, für die der Anleger von Zinszahlungsverpflichtungen 
freigestellt worden ist. 

- Damnum, Disagio, Bearbeitungs- und Auszahlungsgebühren 

15	 Diese Aufwendungen sind in Höhe des vom jeweiligen Darlehensnehmer an das Kreditinstitut 
gezahlten Betrags als Werbungskosten abziehbar, soweit unter Berücksichtigung der jährlichen 
Zinsbelastung die marktüblichen Beträge nicht überschritten werden. Der über die marktüblichen 
Beträge hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum oder bei dessen Fehlen auf 
die Laufzeit des Darlehens zu verteilen. Eine Zinsvorauszahlung ist regelmäßig anzunehmen, 
wenn der Nominalzins ungewöhnlich niedrig und das Damnum entsprechend hoch bemessen ist. 
Aus Vereinfachungsgründen kann von der Marktüblichkeit ausgegangen werden, wenn für ein 
Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren ein Damnum in Höhe 
von bis zu 5 v.H. vereinbart worden ist. Ist ein Damnum nicht mehr als 3 Monate vor Auszahlung 
der Darlehensvaluta oder einer ins Gewicht fallenden Teilauszahlung des Darlehens (mindestens 
30 v.H. der Darlehensvaluta einschließlich Damnum) geleistet worden, kann davon ausgegan­
gen werden, dass ein wirtschaftlich vernünftiger Grund besteht (BFH-Urteil vom 3. Februar 1987, 
BStBl II S. 492). 

- Kosten der Darlehenssicherung 

16	 Die anteiligen Notariats- und Grundbuchkosten für die Darlehenssicherung sind in der Höhe sofort 
abziehbare Werbungskosten, in der sie an den Notar und das Grundbuchamt abgeführt worden 
sind. 

- Gebühren im Zusammenhang mit der Vermietung 

17	 Gebühren für die erstmalige Vermietung des Objekts sind Werbungskosten, soweit sie die orts­
übliche Maklerprovision nicht überschreiten. Im Allgemeinen kann eine Gebühr in Höhe von bis 
zu 2 Monatsmieten als angemessen angesehen werden. An einer wirtschaftlich ernsthaften 
Gegenleistung fehlt es, wenn z.B. das Objekt schon von der Planung her für einen ganz bestimm­
ten Mieter errichtet werden soll oder wenn bereits zum Beitrittszeitpunkt des Anlegers ein Miet­
vertrag oder eine entsprechende Vorvereinbarung mit dem Mieter bestand. Eine Mietervermitt­
lungsgebühr ist auch nicht anzuerkennen, wenn der Vermittler mit dem Mieter identisch oder 
wirtschaftlich verflochten ist, der Anleger das Objekt selbst bezieht oder aus anderen Gründen die 
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ren anteilig Anschaffungskosten des Grund und Bodens und des Gebäudes oder der Eigentums­
wohnung dar. 

Die Anerkennung von Gebühren für die Übernahme von Garantien und Bürgschaften als Wer­
bungskosten setzt stets voraus, dass das vom Garantiegeber oder Bürgen getragene Risiko im 
Verhältnis zu der dafür erhobenen Gebühr als eine wirtschaftlich ernsthafte Gegenleistung anzu­
sehen ist. Außerdem muss der Garantiegeber oder Bürge wirtschaftlich (einkommens- und ver­
mögensmäßig) in der Lage sein, die Garantieverpflichtung zu erfüllen. Alle diese Voraussetzungen 
sind vom Anleger darzulegen. 

Gebühren für die Mietgarantie sind Werbungskosten, wenn tatsächlich ein Mietausfallwagnis be­
steht. Bei dem üblicherweise vereinbarten Garantiezeitraum von 5 Jahren kann das wirtschaftliche 
Risiko durch eine Gebühr bis zur Höhe von 4 Monatsmieten als abgedeckt angesehen werden. War 
das Objekt im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits vermietet, muss das Risiko entsprechend 
geringer bewertet werden; es ist regelmäßig mit einer Gebühr in Höhe von bis zu 2 Monatsmieten 
angemessen abgegolten. Soweit höhere Gebühren vereinbart und gezahlt worden sind, stellen 
diese anteilig Anschaffungskosten des Grund und Bodens und des Gebäudes oder der Eigen­
tumswohnung dar. 

- Gebühren im Zusammenhang mit der Endfinanzierung 

18	 Geldbeschaffungskosten, Bürgschafts- und Garantiegebühren für die Endfinanzierung sind unter 
den Voraussetzungen der RdNr. 17 2. Absatz sowie der RdNr. 22 und RdNr. 27 als Werbungs­
kosten abzuziehen. Die RdNr. 22 und RdNr. 27 sind für die Bestimmung der Höhe des abzieh­
baren Betrags entsprechend anzuwenden. 

- Vergütungen an Steuer- und Rechtsberater 

19	 Beratungskosten im Zusammenhang mit der Anschaffung des Grund und Bodens oder der Er­
richtung oder Modernisierung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung sind den jeweiligen 
Anschaffungskosten zuzurechnen. Soweit auch der Erwerber eines bebauten Grundstücks außer-
halb eines Gesamtobjekts die Gebühren sofort als Werbungskosten abziehen könnte, können sie, 
insbesondere, soweit die Leistungen den Zeitraum nach Bezugsfertigkeit betreffen (z.B. Abgabe 
von Feststellungserklärungen, Rechtsbehelfsverfahren), als Werbungskosten berücksichtigt wer-
den. Ist der Steuer- und Rechtsberater zugleich Vermittler, Initiator oder Treuhänder, ist bei ver­
einbarter gesonderter Berechnung der Gebühren zu prüfen, ob die Gebühren dem jeweiligen Leis­
tungsumfang angemessen sind. Ist für die Vermittler-, Initiatoren- oder Treuhandtätigkeit und die 
Steuer- und Rechtsberatungstätigkeit ein Gesamthonorar vereinbart, gehören die Gebühren zu den 
Anschaffungskosten. Das gilt auch, wenn ein pauschales Steuer- und Rechtsberatungshonorar, das 
die Zeit vor und nach Bezugsfertigkeit umfasst, vereinbart worden ist und die Tätigkeit vor 
Bezugsfertigkeit mit der Anschaffung des bebauten Grundstücks wirtschaftlich zusammenhängt. 



Seite 7 - Beiträge zu Sach- und Haftpflichtversicherungen 

20	 Beiträge zu den Sach- und Haftpflichtversicherungen für während der Bauzeit eintretende Schäden 
sind Werbungskosten, soweit sie der Erwerber als Versicherungsnehmer gezahlt hat. 

c) Rechtliche Einordnung der vom Bauherrn aufzubringenden Kosten 

21	 Die Kosten, die der Bauherr im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes oder der Eigen­
tumswohnung aufzubringen hat, können Anschaffungskosten des Grund und Bodens und - bei 
Beitritt nach Baubeginn - des bereits erstellten Teils des Gebäudes oder der Eigentumswohnung, 
Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung oder sofort abziehbare Werbungs­
kosten sein. Zu den nachstehenden Aufwendungen gilt Folgendes: 

- Gebühren für die Vermittlung und die damit verbundene Bearbeitung der Zwischen- und End­
finanzierung 

22	 Diese Geldbeschaffungskosten sind in Höhe der marktüblichen Konditionen als Werbungskosten 
abziehbar. Erfahrungsgemäß betragen sie insgesamt 2 v.H. des jeweils vermittelten Darlehens. Der 
darüber hinausgehende Teil ist den Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung 
und den Anschaffungskosten anteilig hinzuzurechnen. Hat der Bauherr derartige Gebühren 
gezahlt, obwohl er die Finanzierung selbst beschafft, sind diese in vollem Umfang auf die 
Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung und die Anschaffungskosten 
aufzuteilen. 

- Gebühren für die Vermittlung des Objekts oder Eigenkapitals und des Treuhandauftrags, Ab­
schlussgebühren, Courtage, Agio, Beratungs- und Bearbeitungsgebühren sowie Platzierungs­
garantiegebühren 

23	 Diese Kosten sollen Leistungen des Anlageberaters an den Bauherrn abgelten. Sie sind auf die 
Erlangung des Bauobjekts gerichtet und gehören deshalb anteilig zu den Herstellungskosten des 
Gebäudes oder der Eigentumswohnung und zu den Anschaffungskosten (vgl. BFH-Urteil vom 
13. Oktober 1983, BStBl 1984 II S. 101). 

- Kosten für die Ausarbeitung der technischen, wirtschaftlichen und steuerlichen Grundkonzep­
tion, für die Werbung der Bauinteressenten, für die Prospektprüfung und sonstige Vorberei­
tungskosten 

24	 Diese Kosten decken regelmäßig Kosten der Initiatoren des Bauvorhabens ab. Werden solche 
Aufwendungen vom Bauherrn übernommen, gehören sie anteilig zu den Herstellungskosten des 
Gebäudes oder der Eigentumswohnung und zu den Anschaffungskosten. 
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25	 Die Leistungen des Treuhänders betreffen zum Teil die Geldbeschaffung und die spätere Ver­
mietung. Die hierauf entfallenden Teile der Treuhandgebühren können als Werbungskosten abge­
zogen werden. Zum Teil betreffen die Leistungen des Treuhänders die Anschaffung des Grund 
und Bodens. Deshalb gehört z.B. das Entgelt für die Mitwirkung beim Abschluss des Grund­
stückskaufvertrags oder für die Bewirkung der Grundbuchumschreibung bezüglich des Grund­
erwerbs im Namen des Bauherrn zu den Anschaffungskosten des Grund und Bodens. Zum Teil 
stehen die Leistungen des Treuhänders mit der Herstellung des Gebäudes oder der Eigentums­
wohnung im Zusammenhang. Die darauf entfallenden Teile der Treuhandgebühren gehören des-
halb zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung. 
Hierzu rechnen z.B. Entgeltsanteile für 
● die Vergabe der Gebäudeplanung durch den Treuhänder im Namen des Bauherrn, 
● die Vertretung des Bauherrn gegenüber Baubehörden, 
● die sachliche und zeitliche Koordination aller für die Durchführung des Bauvorhabens erfor­
derlichen Leistungen, 
● die Stellung des Antrags auf Baugenehmigung für den Bauherrn oder für die Abgabe der zur 
Begründung des Wohnungseigentums von den künftigen Eigentümern erforderlichen Erklärungen, 
● die Entgegennahme und Verwaltung der Geldmittel, 
● die Beaufsichtigung des Baubetreuers. 

Erfahrungsgemäß betrifft die Tätigkeit des Treuhänders überwiegend den Herstellungsbereich, 
während auf den Finanzierungsbereich und den Bereich der späteren Vermietung nur ein geringer 
Teil seiner gesamten Tätigkeit entfällt. Deshalb kann ein Viertel der Kosten für die Leistungen des 
Treuhänders, in aller Regel jedoch nicht mehr als 0,5 v.H. der Gesamtaufwendungen den 
Werbungskosten zugeordnet werden. Nicht zu den Gesamtaufwendungen gehören die in 
RdNr. 15 und RdNr. 23 genannten Aufwendungen. Der nicht als Werbungskosten anzuer­
kennende Teil der Treuhandgebühr ist anteilig den Herstellungskosten des Gebäudes oder 
der Eigentumswohnung und den Anschaffungskosten zuzuordnen. 

- Baubetreuungskosten 

26	 Leistungen im Rahmen der technischen Baubetreuung (z.B. Beschaffung der Baugenehmi­
gung, Erstellen von Leistungsverzeichnissen und Baufristenplänen, Bauaufsicht, Bauab­
nahme und dergleichen) sind dem Herstellungsbereich zuzuordnen. Im Rahmen der wirt­
schaftlichen Baubetreuung ist eine Vielzahl von unterschiedlichen Leistungen zu erbringen. 
Auch hierbei ist stets zu prüfen, ob die Aufwendungen des Bauherrn zu den Herstellungskosten 
des Gebäudes oder der Eigentumswohnung, den Anschaffungskosten oder den sofort abziehbaren 
Werbungskosten gehören. Anschaffungskosten des Grund und Bodens sind z.B. Kosten für die 
Regelung der eigentums- und bauplanungsrechtlichen Verhältnisse am Grundstück, z.B. betref­
fend Abtretung von Straßenland, Vorbereitung und Abschluss von Erschließungs- und Versor­
gungsverträgen sowie für Maßnahmen bei Vermessung und Erschließung des Grundstücks. Im 
Wesentlichen betreffen die Leistungen die Herstellung des Gebäudes oder der Eigentumswoh­
nung. 
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Zu den Herstellungskosten gehören z.B. Entgeltsanteile für

● die Vertretung des Bauherrn gegenüber Baubehörden, den an der Baudurchführung beteiligten


Architekten, Ingenieuren und bauausführenden Unternehmen,

● Vorbereitung und Abschluss der mit der technischen Abwicklung des Bauprojekts zu­

sammenhängenden Verträge,

● die Aufstellung eines Geldbedarfs- und Zahlungsplans in Koordination mit dem Baufristenplan,

● die Führung eines Baugeld-Sonderkontos für den Bauherrn,

● die Vornahme des gesamten das Bauobjekt betreffenden Zahlungsverkehrs,

● die laufende Unterrichtung des Treuhänders,

● die Übersendung von Auszügen des Baukontos,

● die Erstellung der Schlussabrechnung und die Erteilung der dazu erforderlichen Informationen


an den Treuhänder,

● die sachliche und zeitliche Koordination aller für die Durchführung des Bauvorhabens erfor­

derlichen Leistungen,

● eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Herstel­

lungsvorgangs für den Bauherrn erstellt worden ist.


Zu den sofort abziehbaren Werbungskosten gehören z.B. Entgeltsanteile für

● eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Finanzierungszwecken des Bauherrn zu dienen be­

stimmt ist,

● Leistungen, die den Vermietungsbereich betreffen,

● Leistungen, die den Betreuungsbereich nach Fertigstellung des Objekts (z.B. Abschluss von


Wartungsverträgen) betreffen.


Nach allgemeiner Erfahrung können den Werbungskosten ein Achtel der Gebühren für die wirt­
schaftliche Betreuung, in aller Regel jedoch nicht mehr als 0,5 v.H. des Gesamtaufwands ge­
nannten Aufwendungen zugeordnet werden. Nicht zu den Gesamtaufwendungen gehören die 
in den RdNr. 15 und RdNr. 23 genannten Aufwendungen. Der nicht als Werbungskosten 
anzuerkennende Teil der Gebühren für die wirtschaftliche Baubetreuung ist anteilig den 
Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung und den Anschaffungskos­
ten zuzuordnen. 

- Bürgschaftsgebühren für die Zwischen- und Endfinanzierung, Ausbietungsgarantie 

27	 Neben den Voraussetzungen der RdNr. 17 2. Absatz ist eine weitere vom Anleger darzulegende 
Voraussetzung für die Anerkennung der im Zusammenhang mit der Finanzierung stehenden Ge­
bühren, dass die selbstschuldnerische Garantie oder Bürgschaft vom Darlehensgläubiger nach­
weislich gefordert und bei diesem auch hinterlegt worden ist. Gebühren für die Übernahme von 
Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber dem Kreditgeber zur Sicherstellung der Zwischenfinanzie­
rung können unabhängig von der Zahl der Bürgen in Höhe einer banküblichen Avalprovision 
(insgesamt 2 v.H. jährlich des verbürgten und zugesagten Betrags) den Werbungskosten zuge­
rechnet werden. Mit Rücksicht auf die übrigen bestehenden Sicherungen können Gebühren für 
die Übernahme der Bürgschaft für die Endfinanzierung und der Ausbietungsgarantie einmalig, 
d.h. für den gesamten Zeitraum und unabhängig von der Zahl der Bürgen und Garantiegeber, in 
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zugerechnet werden. Der nicht als Werbungskosten anzuerkennende Teil dieser Gebühren 
ist anteilig den Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung und den An­
schaffungskosten zuzuordnen. 

- Gebühren für die Preissteigerungs-, Kosten-, Vertragsdurchführungs-(Fertigstellungs-) Garantie 

28	 Vergütungen für die Übernahme solcher Garantien gegenüber dem Bauherrn sind keine sofort ab­
ziehbaren Werbungskosten. Sie sind grundsätzlich den Herstellungskosten des Gebäudes oder 
der Eigentumswohnung zuzurechnen. Gebühren für die Vertragsdurchführungsgarantie gehören 
in den Fällen, in denen die Garantie z.B. auf die Werbung von Bauinteressenten gerichtet ist, an­
teilig zu den Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung und den Anschaf­
fungskosten. Bezieht sich bei der Herstellung von Eigentumswohnungen die Garantie auf die 
Finanzierung des gesamten Bauvorhabens, handelt es sich in der Regel um eine Vertragsdurch­
führungsgarantie, so dass die Kosten hierfür anteilig zu den Herstellungskosten des Gebäudes 
oder der Eigentumswohnung und den Anschaffungskosten gehören. 

29	 Als Werbungskosten kommen darüber hinaus Aufwendungen in Betracht, die nach den Grundsät­
zen der RdNr. 12 bis 20 sofort abziehbar sind. Soweit Gebühren im Sinne von RdNr. 17 bis 
RdNr. 19 nicht als Werbungskosten anerkannt werden können, gehören die Kosten anteilig 
zu den Herstellungskosten des Gebäudes oder der Eigentumswohnung und den Anschaf­
fungskosten. 

2. Anwendung der Grundsätze bei anderen Wirtschaftsgütern 

30	 Die vorstehenden Grundsätze gelten entsprechend, wenn Gegenstand des Gesamtobjekts 
oder des vergleichbaren Modells mit nur einem Kapitalanleger nicht eine Immobilie, son­
dern ein anderes Wirtschaftsgut ist. 

II. Geschlossene Fonds 

31	 Die nachstehenden Regelungen gelten im Grundsatz für alle Fonds. Die ertragsteuerliche 
Behandlung von Film- und Fernsehfonds richtet sich im Einzelnen nach den BMF-Schrei­
ben vom 23. Februar 2001 (BStBl I S. 175) und vom 5. August 2003 (BStBl I S. 406). 

1. Einkunftserzielung 

32	 Erfüllt ein geschlossener Fonds in der Rechtsform der Personengesellschaft in der gesellschafts­
rechtlichen Verbundenheit seiner Gesellschafter den Tatbestand der Einkunftserzielung, ist auf 
der Ebene der Gesellschaft zu entscheiden, ob Aufwendungen, die die Gesellschaft trägt, Herstel­
lungskosten, Anschaffungskosten, Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind. Der auf der 
Ebene der Gesellschaft ermittelte Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten oder der 
Gewinn ist den einzelnen Gesellschaftern zuzurechnen (vgl. BFH-Beschluss vom 19. August 
1986, BStBl 1987 II S. 212 m.w.N.). 
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möglichkeiten 

33	 Ein geschlossener Fonds ist nach den Grundsätzen der BFH-Urteile zur ertragsteuerlichen 
Behandlung der Eigenkapitalvermittlungsprovision und anderer Gebühren vom 8. Mai 
2001 (BStBl II S. 720) und vom 28. Juni 2001 (BStBl II S. 717) immer dann als Erwerber 
anzusehen, wenn der Initiator der Gesellschaft ein einheitliches Vertragswerk vorgibt und 
die Gesellschafter in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit keine Möglichkeit besit­
zen, hierauf Einfluss zu nehmen. 

34	 Für die Herstellereigenschaft ist es wegen der besonderen Konzeption geschlossener Fonds 
bei gewerblichen Fonds erforderlich, dass die Mitwirkungsrechte der Gesellschafter über 
die zur Anerkennung der Mitunternehmereigenschaft nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 
geforderte Initiative hinausgehen; auch bei vermögensverwaltenden Fonds müssen die Mit­
wirkungsrechte weiter gehen als die einem Kommanditisten nach dem HGB zustehenden 
Rechte. Wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten entstehen nicht bereits dadurch, dass der 
Initiator als Gesellschafter oder Geschäftsführer für den Fonds gehandelt hat oder handelt. 
Die Einflussnahmemöglichkeiten müssen den Gesellschaftern selbst gegeben sein, die sie 
innerhalb des Fonds im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit ausüben. Eine 
Vertretung durch bereits konzeptionell vorbestimmte Dritte (z.B. Treuhänder, Beiräte) 
reicht nicht aus. Einem von den Gesellschaftern selbst aus ihrer Mitte bestimmten Beirat 
oder einem vergleichbaren Gremium dürfen weder der Initiator noch Personen aus dessen 
Umfeld angehören. Über die Einrichtung und Zusammensetzung eines Beirats dürfen allein 
die Gesellschafter frühestens zu einem Zeitpunkt entscheiden, in dem mindestens 50 v.H. 
des prospektierten Kapitals eingezahlt sind. 

35	 Eine ausreichende Einflussnahmemöglichkeit ist gegeben, wenn der Fonds rechtlich und 
tatsächlich in der Lage ist, wesentliche Teile des Konzepts zu verändern. Das kann auch 
dann bejaht werden, wenn Entscheidungsalternativen für die wesentlichen Konzeptbe­
standteile angeboten werden. Allein die Zustimmung zu den vom Initiator vorgelegten Kon­
zepten oder Vertragsentwürfen bedeutet keine ausreichende Einflussnahme. Die Gesell­
schafter müssen vielmehr über die wesentlichen Vertragsgestaltungen und deren Umset­
zung tatsächlich selbst bestimmen können. 

36 Die Einflussnahmemöglichkeiten dürfen auch faktisch nicht ausgeschlossen sein. 

37	 Die Umsetzung der wesentlichen Konzeptbestandteile und Abweichungen hiervon sind 
durch geeignete Unterlagen vollständig zu dokumentieren. 

3. Rechtliche Einordnung der von einem Fonds ohne wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten 
der Anleger aufzubringenden Kosten 
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38	 Zu den Anschaffungskosten des Fonds gehören grundsätzlich alle Aufwendungen, die im 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Abwicklung des Projekts in der Investitionsphase 
anfallen. RdNr. 9 gilt entsprechend. Ohne Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, ob diese 
Aufwendungen von dem Gesellschafter unmittelbar geleistet werden oder ob ein Teil seiner 
Einlage mit oder ohne sein Wissen für diese Zahlungen verwendet wird. Unbeachtlich ist 
weiterhin, ob diese Aufwendungen an den Initiator des Projektes oder an Dritte gezahlt 
werden. Zu den Anschaffungskosten gehören darüber hinaus stets Haftungs- und Ge­
schäftsführungsvergütungen für Komplementäre, Geschäftsführungsvergütungen bei 
schuldrechtlichem Leistungsaustausch und Vergütungen für Treuhandkommanditisten, 
soweit sie auf die Investitionsphase entfallen. 

b) Betriebsausgaben oder Werbungskosten 

39	 Aufwendungen, die nicht auf den Erwerb des ggf. sanierten oder modernisierten Wirt­
schaftsguts gerichtet sind und die auch der (Einzel-)Erwerber außerhalb einer Fondsgestal­
tung als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen könnte, sind nicht den Anschaf­
fungskosten des Objekts zuzurechnen. 

40	 Für den Abzug von Betriebsausgaben oder Werbungskosten gelten RdNrn. 5 bis 7 und 11 
bis 20 entsprechend. Die in RdNr. 11 (letzter Gliederungspunkt) aufgeführte rechtliche und 
tatsächliche Abwahlmöglichkeit der Leistung muss den Anlegern in ihrer gesellschafts­
rechtlichen Verbundenheit gegeben sein. 

4. Rechtliche Einordnung der von einem Fonds mit wesentlichen Einflussnahmemöglichkeiten 
der Anleger aufzubringenden Kosten 

41	 Haben die Anleger eines geschlossenen Fonds wesentliche Einflussnahmemöglichkeiten im 
Sinne der RdNr. 33 bis 37, richtet sich die Abgrenzung zwischen Erwerber- und Hersteller­
eigenschaft nach den allgemeinen Grundsätzen zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 

a) Herstellungs-, Modernisierungs- oder Sanierungsfonds 

42	 Für die Abgrenzung der Anschaffungskosten, Herstellungskosten und sofort abziehbaren 
Werbungskosten sowie Betriebsausgaben bei einem Fonds, der ein Wirtschaftsgut herstellt 
oder modernisiert sowie saniert, gelten die Ausführungen in RdNr. 5 bis 7 sowie 21 bis 29 
entsprechend. In Fällen der Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden gilt zusätz­
lich das BMF-Schreiben vom 18. Juli 2003, BStBl I S. 386. Ferner können insbesondere fol­
gende Aufwendungen sofort abziehbare Werbungskosten sein: 
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43	 Provisionen, die die Fondsgesellschaft für die Vermittlung des Eintritts von Gesellschaftern zahlt, 
sind in der Regel Betriebsausgaben oder Werbungskosten (BFH-Urteil vom 24. Juli 1987, 
BStBl II S. 810). Bemessungsgrundlage ist das jeweils vermittelte Eigenkapital. Hierzu gehören 
neben der Einlage des Gesellschafters auch ein an die Gesellschaft zu leistendes Agio sowie ein 
Gesellschafterdarlehen, wenn es eigenkapitalähnlichen Charakter hat. Das ist grundsätzlich der 
Fall, wenn das Darlehen derselben zeitlichen Bindung wie die Gesellschaftereinlage unterliegt 
und zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig ist. Ist bei Refinanzierung der Einlage 
oder des Gesellschafterdarlehens das Refinanzierungsdarlehen durch Gesellschaftsvermögen ge­
sichert, gehören die Beträge nur zum Eigenkapital, soweit das Refinanzierungsdarlehen gleich­
zeitig durch Vermögen des Gesellschafters tatsächlich gesichert ist. Provisionen von bis zu insge­
samt höchstens 6 v.H. des vermittelten Eigenkapitals können den Betriebsausgaben oder Wer­
bungskosten zugerechnet werden. Damit sind sämtliche Vertriebsleistungen Dritter, die auf die 
Werbung von Gesellschaftern gerichtet und nicht den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu­
zurechnen sind, abgegolten. Hierzu gehören insbesondere die Aufwendungen für die Prospekt­
erstellung, Prospektprüfung und Übernahme der Prospekthaftung, für den Außenvertrieb, für 
Werbung und für Marketing. Der nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten anzuer­
kennende Teil der Eigenkapitalvermittlungsprovision ist gegebenenfalls anteilig den An­
schaffungs- oder Herstellungskosten des Objekts zuzuordnen. 

bb) Haftungs- und Geschäftsführungsvergütungen für Komplementäre 

44	 Vergütungen, die der Komplementär für die Übernahme der Haftung oder Geschäftsführung auf­
grund gesellschaftsrechtlich wirksamer Vereinbarung erhält, mindern, soweit sie nicht unange­
messen sind, die Ergebnisanteile der übrigen Gesellschafter (vgl. BFH-Urteil vom 7. April 1987, 
BStBl II 707). Die Haftungsvergütungen können wie Bürgschaftsgebühren entsprechend 
RdNr. 27 behandelt werden, soweit die dort genannten Höchstbeträge noch nicht ausgeschöpft 
sind. Wegen der steuerlichen Behandlung der Geschäftsführungsvergütung vgl. RdNr. 45. 

cc) Geschäftsführungsvergütungen bei schuldrechtlichem Leistungsaustausch 

45	 Vergütungen, die ein Gesellschafter für die Übernahme der Geschäftsführung erhält, können wie 
entsprechende Leistungen an einen Nichtgesellschafter auf einem schuldrechtlichen Leistungs­
austausch beruhen (zur Abgrenzung vgl. BFH, Urteil vom 13. Oktober 1998, BStBl 1999 II 
S. 284, und Urteil vom 23. Januar 2001, BStBl II S. 621). In diesem Fall kommt ein Betriebs­
ausgaben- oder Werbungskostenabzug auf der Gesellschaftsebene in Betracht. Die Geschäfts­
führung während der Investitionsphase betrifft im wesentlichen die Tätigkeiten i.S. der RdNr. 25 
und 26. Hierzu zählen z.B. auch die „Verwaltung“ der Gesellschaft, die Mittelverwaltung und die 
„Buchführung“, die Unterrichtung der Beteiligten über den Fortgang des Projekts und die Einbe­
rufung von Gesellschafterversammlungen (Gesellschafterbetreuung). Diese Tätigkeiten sind un­
trennbar mit der Erstellung des Fondsobjekts verbunden. Die während der Investitionsphase ge­
leisteten Geschäftsführungsvergütungen einschließlich der auf die Zeit nach Abschluss der 
Investition entfallenden Beträge sind in dem Verhältnis aufzuteilen, in dem die Geschäftsfüh­
rungstätigkeit die Baubetreuung und die Treuhandtätigkeit im Sinne der RdNr. 25 und 26 be 



Seite 14	 trifft. Die jeweiligen Anteile sind gegebenenfalls mit weiteren für die Baubetreuung oder Treu­
handtätigkeit gezahlten Gebühren zusammenzufassen und nach den Grundsätzen der RdNr. 25 
und 26 zu behandeln. 

b) Erwerberfonds 

46	 Für die Abgrenzung der Anschaffungskosten von den sofort abziehbaren Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben bei einem Fonds, der ein fertig gestelltes und nutzungsbereites Wirt­
schaftsgut erwirbt, gelten die Ausführungen in RdNr. 38 bis 40 entsprechend. Die von der 
Gesellschaft zu zahlende Eigenkapitalvermittlungsprovision ist nach den Grundsätzen der 
RdNr. 43 zu behandeln. 

c) Konzeptionsgebühren und Platzierungsgarantiegebühren 

47	 Konzeptionsgebühren und Platzierungsgarantiegebühren gehören nicht zu den Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten (vgl. RdNr. 23 und 24 sowie BFH-Beschluss vom 19. August 1986, 
a.a.O.). 

d) Kosten für die Vertretung der Gesellschafter 

48	 Vergütungen, die Gesellschafter für die Wahrnehmung ihrer Interessen in der Gesellschaft 
an Dritte zahlen, sind entsprechend der tatsächlichen Gegenleistung in Anschaffungskosten, 
Herstellungskosten und sofort abziehbaren Werbungskosten oder Betriebsausgaben aufzu­
teilen. Soweit sie den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten zuzuordnen sind, sind sie 
in einer Ergänzungsrechnung zu erfassen oder in einer Ergänzungsbilanz zu aktivieren. 
Soweit sie sofort abziehbare Werbungskosten oder Betriebsausgaben darstellen, sind sie 
Sonderwerbungskosten oder Sonderbetriebsausgaben des betreffenden Gesellschafters. 
Werden diese Kosten gemäß Gesellschafterbeschluss von der Gesellschaft übernommen, ist 
die Aufteilung auf der Ebene der Gesamthand vorzunehmen. 

e) Späterer Beitritt von Gesellschaftern 

49	 Aufwendungen, die vor dem Beitritt eines Gesellschafters zu einer Fondsgesellschaft rechtlich 
entstanden und gezahlt worden sind, gehören bei dem Gesellschafter zu den Anschaffungskosten. 
Rechtlich entstandene Aufwendungen, die nach dem Beitritt eines Gesellschafters von der Gesell­
schaft gezahlt werden und bei der Ermittlung der Einkünfte auf der Ebene der Gesellschaft den 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten zuzurechnen sind, sind bei dem neu eintretenden Ge­
sellschafter Betriebsausgaben oder Werbungskosten, wenn er mit ihnen belastet wird (vgl. 
BFH-Beschluss vom 19. August 1986, a.a.O.). 

III. Erstmalige Anwendung 

50	 Dieses Schreiben ist in allen Fällen anzuwenden, in denen ein bestandskräftiger Steuerbe­
scheid noch nicht vorliegt. Soweit die Anwendung der RdNr. 15 und 26 dieses Schreibens zu 
einem Nachteil gegenüber der bisherigen Verwaltungsauffassung bei der Steuerfestsetzung 
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zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003 abgeschlossen werden. Soweit die Anwendung 
dieser Grundsätze im übrigen zu einer Verschärfung der Besteuerung gegenüber der bisher 
geltenden Verwaltungspraxis führt, sind die Grundsätze nicht anzuwenden, wenn der 
Außenvertrieb der Fondsanteile vor dem 1. September 2002 begonnen hat und der Steuer­
pflichtige dem Fonds vor dem 1. Januar 2004 beitritt. Der Außenvertrieb beginnt in dem 
Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen für die Veräußerung der konkret bestimmbaren 
Fondsanteile erfüllt sind und die Gesellschaft selbst oder über ein Vertriebsunternehmen 
mit Außenwirkung an den Markt herangetreten ist. 

51	 Die BMF-Schreiben vom 31. August 1990 (BStBl I S. 366), vom 1. März 1995 (BStBl I 
S. 167), vom 24. Oktober 2001 (BStBl I S. 780) und vom 29. November 2002 (BStBl I 
S. 1388) werden aufgehoben. 

52 Dieses BMF-Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

Im Auftrag 
gez. Sarrazin 


